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Ser Sau beë Âîranïcitnfôlë Sielêborf wirb bemnäßft
in Singriff genommen. Sie Sauloften finb auf gr. 33,000
oeranfßlagt.

Stfjulbauêbau Settälmrg. 3n ber Sißung ber Sßul«
pflege pat ©err Sllfreb 3etfel an ben 9teubau eineg Sßul»
baufeg ober an einen befriebigenben Umbau beS alten einen

Seitrag oon 10,000 3r. sugefic^ert.

Stfjulbaudbautett. Ser ©emeinberat oon gjoerbon
befßloß beute naßmittagg bte ©rftellung etneg neuen @ßul»
gebäubeg im Soranfßlag oon 265,000 gr. sur Unterbringung
ber böberen Snaben» unb Sößterfßule unb ber p erricbtenben
gewerblißen 3<tßfßule. 2118 Sauplaß für bag nacb ben

Sßlänen be§ Slrßitelten Sfos in Saufanne projezierte ©ebäube

ift ein Slreal öftticb Pom ©gersierplaß in Slugfißt genommen.
Sriicfenbau. Ser bernifcbe ©rope 9tat bat für bie

Serftärtung ber ©ifenlonftruttion ber bocb über bem 2laret!jal
erftellten großen ^irßenfelbbrüde in Sern einen ffrebit oon

154,000 3fr. bewilligt. Siefelbe geigt nämliß, wenn be»

träßtltße Stenfßenmaffeu fid} gleißseitig auf ber Sriicfe be«

megen, fo bebeutenbe Sßwantungen, baff unter Umftänben,
tote g. S. anläßlich eineg g^ftpgeg, mo 1000 big 2000
Serfonen auf berfelben fiß befinben, eine allgemeine Ißanil
entfieben unb eine Sataftropbe oon unabfebbarer Sragtoeite
eintreten fönnte. Sie Srücfe bat f. 3- l Vr Stidionen Staufen
gelüftet; fie tourbe anfangg ber Steiger Sabre erbaut, alfo

p einer 3ett, uto man bepglidj eiferner Srüdenfonftruftionen
noß febr toenig ©rfabrung batte. 2iuß bie .tornbauäbrücle
über bie Slare (Saufofteu 2,700,000 granfen) mirb eben»

faH8 au3 ©ifen, jeboß mit fteinernen Sfeitern erfteHt, auf
eine toeit püriere Selafiung berechnet unb im Uebrtgen fo
gebaut toerben, baß fidt) bie läfttgen Sßwantungen taum
mehr bemertbar machen.

Scr Sau einer praieftantifebett Sfirißc in SMHi3au
ift enbtiß perfeit getoorben. ©r mirb näßfteng in ber SU
fangmatte in Singriff genommen unb nach Uebereinlnnft
mit ©errn Slrdjitelt lieber in Safel big SlKerbeiligen biefeS
Sabreg fertig gefteUt fein. Sie Sirße foil für 4—500 Ser«
fönen Saunt bieten.

Sie $ird}gemeinbe Siibcrwaugcn bei Sßbl, bem SKunfße
ibreg ©rn. Sfarrerg entfpreßenb, befßloß bie Senoöation
ihrer Sfarrlirße.

Sie 3itnta Saurer unb Söljtic in Srbon beabfißtigt,
näßfteng ben Sau eineg größern ©tabliffementg für bie
Selocipebefabrilation augpfübren. Sie beftebenben ©inriß»
tnngen genügen nißt mehr, bie pblreidieu SefteHnngeu su
effeltuieren.

Sc8 üöalbel Segen.' Sie ©emeinbe 3etningen (grid»
tbal) bat in ben lebten 30 fahren außer bem Sürgernußen,
für öffentliche 3®ede, Sauten 2C. 150,000 3r. aug bem

SBalbertrag an bie ©emeinbe entnommen. 3eßt mirb ber
2öalb toieber mit 40,000 gp- für bie Soften ber ©rftellung
einer Sßafferöerforgung auggenußt.

(Sleftrote^nif^e JWunbfdjmi.
3n ber Siirßer cleïtrifdjeu Straßenbahn bat bie

Stafßinenfabrif Derlilon eine oon ibr gemachte ©rftnbung
Sum erften Stal sur Slntoenbung gebracht, welche geeignet
ift, bte Sertoenbnng ber ©leltrigität al8 lolomobile Srieblraft
nm ein bebeutfameg Stücf su förbern. Sie Straßenbahn
bebarf für ihre Siagimalleiftung einer Sraft bon 75 Sterben,
toäbrenb fie ftreclenweife mit ca. 50 Sßferbelräften augfommen
fann. Derlilon ift e§ nun gelungen, eine Sorrißtung su
treffen, melcbe jemeilen ben nicht in Slnfpruß genommenen
Ueberfßuß ber oon ber Stpamomafßine gefpenbeten Sraft
wäbrenb ber 3al)rt in bie Slccumulatorenbatterie überfprtngeu
läßt unb umgelebrt einen Sleßrbebarf ber traft über bag in
einem gegebenen Sloment Pom Spnamo gelieferte Slaß binaug
bem Srarn augenblidliß aug bem Slccnmulator jufübrt.

$crfd)tebcne3.

3ur Serwerfuitg be» ©emcrbeartiïelê wirb ber „91.3- 3 "

gefßrieben: SBenn einige tantone eine neue ©ewerbeorbnung
für nötig erachten, warum erlaffen fie nicht eine folße für
fid) felbft unb oereinigen fid) auf bem tonlorbatgwege sur
Slufftetlung gemeinfdhaftlicber ©ntnbfäße? SBürbett fich bann
folße Slnorbnungen bewähren, fo tonnten fich weitere Kantone
anfdfließeu, unb ber 2Beg su einem auf Seobadjtung unb
©rfabrung berubenben Sunbeggefeß wäre gebahnt; benn man
befänbe fich auf einem befannten Soben.

SefjrUngêhetm. 3n ber leßten Sißnng ber ®emein=

nüßigen ©efeUfchaft oon Dteumünfter erftattete a. 9iegiernng3=
rat ©after Sericht über ben gegenwärtigen Stanb ber 3^age
betreffenb bag Sebrtingg5§eim. Setanntlich bat ©err
tantongrat Saur su bem 3®ecfe ber ©rridjtung eineg Sehr«

linggbeimg ein ©aug in ©irglanben gefchenlt, in welchem

für etwa 30 Sebrlinge Slaß berfchafft werben fann. ©8
finb nun gewiffe größere bauliche Serättberungen nötig, su
beren Seftreitung ber Sdjenlenbe fich ebenfalls in beftimmtem
Umfange oerpfltchtet bat. Slnßerbem ift eine engere tommiffion
bon brei Siitgliebern mit bem Stubium ber Drganifation
unb inttern ©inridjtung ber Slnftalt beauftragt worbeu. Sor=
berbanb nimmt man an, baß ber Setrieb ber Slnftalt etwa
14,000 gr. loften werbe. Ser Unterhalt ber Sebrlinge foil
auf einen einfachen, aber gut bürgerlichen jyuß gefteUt werben.
Sor bem SJtouat Sunt ift jebenfaßg taum au eine ©röffnung
ber Slnftalt su beulen, welche mit einem einfachen feftlidjen
Sllte oerbunben fein foH.

^erôattbêiiîefen.
Scßweiscr. fötaler« unb ©ßpfer«

uteifterperbanb. Seßten Sonntag ben

11. 9Mrs 1894 tagte im ©otel Sfauen
in 3ürich sur sweiten ©eneralberfamm^
lung ber Serbanb feßweiser. Staler
meifter unb ©ppfer. ©g würbe
fdjloffen, bag Segulatib für bie ltn
faHoerfiöheruug ber feßweiser. Staler
meifter au3suarbeiten entfpredjenb bem

UnfaUberficßerunggOerbanbe feßweiser.
Spengtermeifter, bamit man für ben

3aH einer Sieberlage beg feßweiser. Unfall« unb tränten»
gefeßeg mit ber @elbftßülfe bereit fei. Setreffenb ben Staler»
geßülfenftreif in 3ürtcß würbe ber Stellungnahme ber Sürdjer
Steifter einftimmig beigepflißtet: „Stuf bag Segehren eineg

Seunftunbentageg unter leinen Umftänben eingwtreten". SlUe

Stalermeifter ber Perfßiebenen Seftionen, fowie bie ©insel»
mitglieber gingen einig unb oerpßißteteu fid) utitereinanber,
oon ben in 3üridj ftreileuben ©ehüifen wäßrenb ber gansen
Saifou leine ansuftelleu.

3unt Sorort würbe St. ©allen gewählt unb ber Sorfianb
beftellt aug ben ©erren Sßweßr in Safel, ©arbtmeper in
3üriß, Sluffer, Sern, Sfifter, Sißtergweil unb tirßbofer,
St. ©aEen. Siefer leßtere würbe sunt Sßräfibenten ernannt.
Sag Stmt ber Dteßnunggreoiforen übernahmen bie ©erren
SBibmer, 3ürt<f», unb SBalbbogel, ©ßaffbaufen.

Stc Stalermeifter befßloffen in ihrer 59 Stann
gähtenben Serfammlung Pom 8. 9Mrs, bie gorberung ber

©ehüifen um ©infübrung ber ueunftünbigen Sïrbeitêgeit unb

Stinimallobn bon 50 ©tg. per ©tunbe absulebnen, bagegeu
bie ©rböhung oon 20 Sros. für Saßtarbeit unb 50 Sfä-
für Sonntaggarbeit su bewilligen.

Sic Stalergefcllen itt Süridj ftreilen fett Stontag.

Sic ©ipfergcfeHen itt Stiricfj fteCCen folgenbe 3orber=
ungen auf:

Sie StrbeitSgeit im ©ipfergewerbe oerfteht fiß in ber

3eit oom 1. Siärg big 15. Dftober auf 9 Stunben, unb
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Der Bau des Krankenasyls Dielsdorf wird demnächst

in Angriff genommen. Die Baukosten sind ans Fr. 33,000
veranschlagt.

Schulhansbau Lcnzburg. In der Sitzung der Schul-
pflege hat Herr Alfred Zweifel an den Neubau eines Schul-
Hauses oder an einen befriedigenden Umbau des alten einen

Beitrag von 10,000 Fr. zugesichert.

Schulhausbautcn. Der Gemeinderat von Iverd on
beschloß heute nachmittags die Erstellung eines neuen Schul-
gebäudes im Voranschlag von 265,000 Fr. zur Unterbringung
der höheren Knaben- und Töchterschule und der zu errichtenden
gewerblichen Fachschule. Als Bauplatz für das nach den

Plänen des Architekten Jsoz in Lausanne projektierte Gebäude

ist ein Areal östlich vom Exerzierplatz in Aussicht genommen.
Brückenbau. Der bernische Große Rat hat für die

Verstärkung der Eisenkonstruktion der hoch über dem Aarethal
erstellten großen Kirchenfeldbrücke in Bern einen Kredit von
154,000 Fr. bewilligt. Dieselbe zeigt nämlich, wenn be-

trächtliche Menschenmassen sich gleichzeitig auf der Brücke be-

wegen, so bedeutende Schwankungen, daß unter Umständen,
wie z. B. anläßlich eines Festzuges, wo 1000 bis 2000
Personen auf derselben sich befinden, eine allgemeine Panik
entstehen und eine Katastrophe von unabsehbarer Tragweite
eintreten könnten Die Brücke hat s. Z. l '/á Millionen Franken
gekostet; sie wurde anfangs der Achtziger Jahre erbaut, also

zu einer Zeit, wo man bezüglich eiserner Brückenkonstruktionen
noch sehr wenig Erfahrung hatte. Auch die Kornhausbrücke
über die Aare (Baukosten 2,700,000 Franken) wird eben-

falls aus Eisen, jedoch mit steinernen Pfeilern erstellt, auf
eine weit stärkere Belastung berechnet und im klebrigen so

gebaut werden, daß sich die lästigen Schwankungen kaum
mehr bemerkbar machen.

Der Bau einer protestantischen Kirche in Willisau
ist endlich perfekt geworden. Er wird nächstens in der Bi-
fangmatte in Augriff genommen und nach Uebereinkunft
mit Herrn Architekt Reber in Basel bis Allerheiligen dieses

Jahres fertig gestellt sein. Die Kirche soll für 4—500 Per-
sonen Raum bieten.

Die Kirchgemeindc Züberwangcn bei Wyl, dem Wunsche
ihres Hrn. Pfarrers entsprechend, beschloß die Renovation
ihrer Pfarrkirche.

Die Firma Saurer und Söhne in Arbon beabsichtigt,
nächstens den Bau eines größern Etablissements für die
Velocipedefabrikation auszuführen. Die bestehenden Einrich-
lungen genügen nicht mehr, die zahlreichen Bestellungen zu
effektiveren.

Des Waldes Segen! Die Gemeinde Zeiningen (Frick-
thal) hat in den letzten 30 Jahren außer dem Bürgernutzen,
für öffentliche Zwecke, Bauten zc. 150,000 Fr. aus dem

Waldertrag an die Gemeinde entnommen. Jetzt wird der
Wald wieder mn 40,000 Fr. für die Kosten der Erstellung
einer Wasserversorgung ausgenutzt.

Elektrotechnische Rundschau.
In der Zürcher elektrischen Straßenbahn hat die

Maschinenfabrik Oerlikon eine von ihr gemachte Erfindung
zum ersten Mal zur Anwendung gebracht, welche geeignet
ist, die Verwendung der Elektrizität als lokomobile Triebkraft
um ein bedeutsames Stück zu fördern. Die Straßenbahn
bedarf für ihre Maximalleistnng einer Kraft von 75 Pferden,
während sie streckenweise mit ca. 50 Pferdekräften auskommen
kann. Oerlikon ist es nun gelungen, eine Vorrichtung zu
treffen, welche jeweilen den nicht in Anspruch genommenen
Ueberschuß der von der Dynamomaschine gespendeten Kraft
während der Fahrt in die Accumulatorenbatterie überspringen
läßt und umgekehrt einen Mehrbedarf der Kraft über das in
einem gegebenen Moment vom Dynamo gelieferte Maß hinaus
dem Tram augenblicklich aus dem Accumulator zuführt.

Verschiedenes.

Zur Verwerfung des Gewerbeartikels wird der „N. Z. Z "

geschrieben: Wenn einige Kantone eine neue Gewerbeordnung
für nötig erachten, warum erlassen sie nicht eine solche für
sich selbst und vereinigen sich auf dem Konkordatswege zur
Aufstellung gemeinschaftlicher Grundsätze? Würden sich dann
solche Anordnungen bewähren, so könnten sich weitere Kantone
anschließen, und der Weg zu einem auf Beobachtung und
Erfahrung beruhenden Bundesgesetz wäre gebahnt; denn man
befände sich auf einem bekannten Boden.

Lehrlingsheim. In der letzten Sitzung der Gemein-
nützigeu Gesellschaft von Neumünster erstattete a. Regierungs-
rat Hafter Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage
betreffend das Lehrlings-Heim. Bekanntlich hat Herr
Kantonsrat Baur zu dem Zwecke der Errichtung eines Lehr-
lingsheims ein Haus in Hirslanden geschenkt, in welchem

für etwa 30 Lehrlinge Platz verschafft werden kann. Es
sind nun gewisse größere bauliche Veränderungen nötig, zu
deren Bestreitung der Schenkende sich ebenfalls in bestimmtem
Umfange verpflichtet hat. Außerdem ist eine engere Kommission
von drei Mitgliedern mit dem Studium der Organisation
und innern Einrichtung der Anstalt beauftragt worden. Vor-
derhand nimmt man an, daß der Betrieb der Anstalt etwa
14,000 Fr. kosten werde. Der Unterhalt der Lehrlinge soll
auf einen einfachen, aber gut bürgerlichen Fuß gestellt werden.
Vor dem Monat Juni ist jedenfalls kaum an eine Eröffnung
der Anstalt zu denken, welche mit einem einfachen festlichen
Akte verbunden sein soll.

Verbandswesen.
Schweizer. Maler- und Gypser-

meisterverband. Letzten Sonntag den

11. März 1894 tagte im Hotel Pfauen
in Zürich zur zweiten Generalversamm
lung der Verband schweizer. Maler
meister und Gypser. Es wurde
schloffen, das Regulativ für die Un
fallversicherung der schweizer. Maler
meister auszuarbeiten entsprechend dem

Unfallversicherungsverbande schweizer.

Spenglermeister, damit man für den

Fall einer Niederlage des schweizer. Unfall- und Kranken-
gesetzes mit der Selbsthülfe bereit sei. Betreffend den Maler-
gehülfenstreik in Zürich wurde der Stellungnahme der Zürcher
Meister einstimmig beigepflichtet: „Auf das Begehren eines

Neunstundentages unter keinen Umständen einzutreten". Alle
Malermeister der verschiedenen Sektionen, sowie die Einzel-
Mitglieder gingen einig und verpflichteten sich untereinander,
von den in Zürich streikenden Gehülfen während der ganzen
Saison keine anzustellen.

Zum Vorort wurde St. Gallen gewählt und der Vorstand
bestellt aus den Herren Schwehr in Basel, Hardtmeyer in
Zürich, Plusser, Bern, Pfister, Richtersweil und Kirchhofer,
St. Gallen. Dieser letztere wurde zum Präsidenten ernannt.
Das Amt der Rechnungsrevisoren übernahmen die Herren
Widmer, Zürich, und Waldvogel, Schaffhausen.

Die Zürcher Malermeister beschlossen in ihrer 59 Mann
zählenden Versammlung vom 8. März, die Forderung der

Gehülfen um Einführung der neunstündigen Arbeitszeit und

Minimallohn von 50 Cts. per Stunde abzulehnen, dagegen
die Erhöhung von 2V Proz. für Nachtarbeit und 50 Proz.
für Sonntagsarbeit zu bewilligen.

Die Malergesellen in Zürich streiken seit Montag.
Die Gipsergesellen in Zürich stellen folgende Forder-

ungen auf:
Die Arbeitszeit im Gipsergewerbe versteht sich in der

Zeit vom 1. März bis 15. Oktober auf 9 Stunden, und
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bom 15. Oftoßer 6i§ 1. 9J?är§ auf 8 ©tunben lägltc^. 2)ie=

felbe beginnt in ber ©ommerpertobe um fjalb 7 Ußr morgen§
unb bauert bi§ 12 llffr mittag?, mobon eine balbftiinbige
gfriißftücfsßauie abfällt; anbertbalb ©tunben 3)littag?paufe
unb abenb? ßalb 6 lltjr ©dtjlufe ber Dlrbeitêpit. 3n ben

SBintermonaten bauert bie StrbeitSgeit oou bulb 8 Ubr bi8
abenb? Ijalb 5 tüjr mit eiuftiinbiger OJiittagSgeit. Sllle

©ipferarbeit ioirb auSfdbliefelidb in SLaglofp ausgeführt. ®er
Sobn rntrb mit 70 Dip. per ©tunbe berechnet; alê DJlintmal*
lobn für roeniger geübte ©ppfer finb 55 Dtp. per ©tunbe
feftgefegt. $iir Strbeiten außerhalb ©rofe=3"ridE)§ ift ein

So^ngufcölag bon $r. 2. 50 per Sag jn bepljlen. lieber-
geit= unb Sonntag?arbeit ift nur in aujjerorbentlicben gäben
guläffig unb mufc mit boppeltem Sobn bega^It merben. SDie

Sobnau?äabIuug bot jeben ©amStag p erfolgen bor ©cfjlufj
ber 3lrbeitSgeit. fob adf)ttägige Mnbigungsfrift gelten.
$er Slrbeiigeber ift berechtigt, eine 2tageglöbnung al? Secompte
priicfjubebalten. Slrbeiigeber mie Slrbeiter finb gehalten, fur
bie Slrbeitêoermittlung bie für ben ißlaß 3iirtd& angeftrebte
Slrbeitsbörfe p benüben.

giir bie fireitenben DJlaler beroittigte bie Serfammlung
einen Beitrag oon 50 gr., unb ferner befdflofj biefelbe, baß
bie SSerbanblungeu mit ben Dtrbeifgebern fofort augeftrebt
merben fotteu.

Sie fötaler* unb ©ipferuteifter ber ©tobt 23eru haben
aOtontag abenb? bie erneuten gorberungen ber ©ebülfen ein*

ftimmig abgelehnt, ©in partieller ©treif ift nun auch in
Sern roabricbeinlicb.

Sie (Sattler* uitb SapcjierergefeEen in $üri(!) be»

fcbloffen, bie ©infübrung be? pbnftünbigen Slrbeitstageê unb
einen DJtinimattofm oon 40 St?, per ©tunbe p Pertangen.

gab? bie Slrbeitgeber nicht auf bie oon ben ©atttern
unb Sape^ierern am 12. bS. aufgehellten gorberungen ein*

treten, fo mirb auch für biefe Srandje ber ©treif unüer*
meibliih fein.

Vitrei)er aMerftreif.
(9lbfd)rift ber Stntmort be? 9Ratermeifter=ißerein? gürieß an ba?

S3unbe?fomitee be? feßmeizerifeßen ®etDerffd)aft?&itnbe?.)

gürid), ben 13. Sblärj 1894.

SBezugneßmenb auf bie Sßnen oerftoffenen Sam?tag erteilte
Slntroort begrünben mir ßtemtt nnfere ableßnenbe Haltung gegen
fßunft 1 unb 2 ber gorberungen ber ©eßütfen fotgenbermaßen :

S3et ber gegenwärtigen zeßnftünbigenStrbeii?zeit rotrb tßatfäcßttd)
oon ber großen SReßrzaßt ber ®ebiitfen nur 9 ootle ©tunben ge»
arbeitet, gnünt, SSefper, p fpäte? Srfd)einen auf ber Slrbeit unb
S3erfäumniffe roäßrenb ber 2trbeit?zcit maeßen tägltd) pro SRarm
1 ©tunbe nicht geteifteter, jeboch bezahlter Slrbeit au?. Sei 9 ©tunben
pätten mir beftimmt p erroarfen, baß nur nod) 8 ©tunben gearbeitet
unb 9 befahlt werben. Sir haben baher gar (einen ®runb, bie
roirftid) jeßt fdjon ejiftierenbe ooCe SleunflnnbenarbeitSjeit nod)
meßr p rebujieren unb (önnen auch nicht etnfeßen, baß ber Slrbeit?»
tofigfeit burd) Serfürpng ber S(rbeit?zeit ©cßranten gefeßt werben.

" Um bie Strbeiten in einer gemiffen geit ootlenben p (önnen,
müpen allerbing? bei Derfiirjter QtrbeitSgeit jeitmeife meßr Sente
befcßäftigt werben auf ßiefigem ißtaße. ®te unan?bletblidje golge
baoon wäre, ba unfer Seruf ein ©atfon»@efd)äft ift, baß bei Slb»

naßme ber Slrbeit, wie e? in ber Slatur biefe? (Berufe? überhaupt
liegt, eben aucß eine größere Stnpßt Entladungen folgen mürben.

Sie ift benn ßiemit ber 2lrbeit?Iofigfeit gefteuert? runb gefagt,
gar nießt E? mirb bie gaßl ber Slrbeit?iofeit nießt um einen
einzigen DRann uerminbert.

Sa? ißnnft 2, nämtieß DRtnbeftloßn bon 50 Et?. pro ©tunbe
für glacßmaler unb 55 Et?. für ®eforation?» unb §otjmater an»
belangt, fo bewerfen mir Sßnen, baß mir oon bem ®runbfaße an?»
gehen, baß e? feber ©eßülfe bureß gleiß unb Seiftung?faßig(eit
tn ber ipanb ßat, fid) einen ßoßen Soßn p erwerben. Stuf einen
SRintmalloßn treten mir baßer niemal? ein, benn bie ©eßülfen
anerfennen aucß feine SRinimalleiftung ißrerfeit?. gleißige unb
faeßfunbige ©eßütfen ßaben feßort tängft eine S3epßtung, Wetd)e bie
jeßigen gor ber ur gen be? gaeßoerein? überfieigt unb ben entfpreeßenben
Seiftungen uöttig gteicßfommt.

Surj, jebem tücßtigen ©eßütfen mirb gerne ein ßoßer Soßn
au?bezaßlt, Weniger fleißige unb weniger faeßfunbige fotten fieß

felbft emporparbeiten fueßen unb einen ßößeren Soßn p erreichen
trachten burd) 2lrbeitfam(eit unb ©efcßäft?fenntniffe.

®ie Sößne für Sinftreicßer unb gtaeßmater Betrugen Bi? jeßt
45, 46, 47, 48 bi? 50 St?, pro ©tunbe, für ®e(oration?mater 50,
55 bi? 65 Et?., für Ôotj» unb fDîarmormaler 60 unb 65 Et?.,
nod) weit fiößer finb bie Slefotbungen für bie auf 3ahre?=Engage=
ment angeftetlten ©eßütfen. SStr erfueßen, biefe Stngaben berüd»
fidltigen p motten.

Stuf ijlunft 3 brauißen mir nid)t einptreten, ba biefer in feiner
ganjen gaffung oom SReifteruerein angenommen werben tonnte.

SSir bitten ©ie, bie uortiegenben ßrftärnngen beaeßten pmotten unb jeießnen ad)tung?uoü rc.

— Slit bie (SimDoljitcrfdjaft ber ©tabt giirid) ertäßt ber Sllater*
mtifter=Sßerein fotgenbe ©rftäritttg unb sßitte:

^

3n einer fiirjlid) ftattgefunbenen SBerfammlung bon Slîater»
geßütfen fott, wie ßer ,,^.age?=Stn^eiger" Dom 10. Djiärj berichtet,
behauptet roorben fein, bie Slrbeitîftnnben ber ©eßütfen werben
Dielerort? mit 38 Et?, per ©tunbe bejaßtt, fobann mirb im gleichen
Sttempge bem Sßubtifnm beigebracht, bie SOleifter beredjnen bafür
10 gr. per ®ag. E? ift ba? Eine roie ba? Stnbere ein SRanöper,
um fieß bei ber S3eoötferung ©ßmpatßie p erwerben, benn in SSirf=
tießfeit finb e? nicht? anber? al? total, entftetlte ®ßatfacßen.

gwect biefer geiten iff, foteße Unwaßrßeiten, fommen fie moßer
fie motten, prücEpmeifen.

®te Sößne für Stnftreicßer unb gtaeßmater betrugen bi? feßt
45 bi? 50 Et?, per ©tunbe, für ®e(oration?maler 50 bi? 65, für
§oU= unb fflîarmormater 60 bi? 65 Et?. 9?ocß weit ßößer finb
bie Slefolbungen für bie auf gaßre?engagement angeftettten ©eßütfen.

SBie fteß gebermann an? biefer iBelößnung ein S3itb mad)en
(ann, fo ift e? aucß unfere fefte Iteberjeugung, baß biefer Streif
ein mutwillige?, an ben §aaren ßerbeigepgene? SRittet ift, um
bie Itnpfriebenßett in ben anbern Greifen p meefen unb p ftaeßetn ;
bie heutige S3epßtung ber ©eßütfen entfprießt beren Seiftungen Doit
unb ganj.

®ie unterjeießnete Sommiffion ber DRalermeifteruerfammtung
Dom 12. b?. erfudjt bie tit. töeßörben, bie §erren Slrcßiteften unb
SBaumeifter, fotuie bie lübt. Einmoßnerfdiaft ber ©tabt gürid), un?
in ber Säeife p unterftüßen, baß bie Strbeiten anr ba? Sttlernot»
Wenbigfte Befdjränft unb angefangene prücfgeftetlt werben möchten.
Stuf biefe Slrt unb SBeife mären mir in ber Sage, biefen Dom gaun
gebrochenen ©treif batbigft p beenben. Ser 2Ratermeifter=SBerein
ift fid) bemußt, baß, wenn er unterliegt, für unabfeßbare geiten
bie SReifterfcßaft ber ©tabt gürid) Don biefem ®ßnn unb Xreiben,
ittuftriert burd) bie 2lu*fcßreitungen ber ©treifenben am 12. SRärj,
nießt Derfcßont bleibt, fonbern baß e? fid) Don einem ^tanbmerl pm
anbern Dererbt, wie eine attftecfenbe Sranfßeit. SScr rechnen e?
un? at? ßeitige f^ftidjt an, bie an un? geffettten gorberungen,
tuelhe, Wie e? ben Stnfcßem ßat, bod) an bie gefamte SReifterfcfjaft
ber SBaugemerbe ber ©tabt gürid) gerichtet finb, mit Erfolg, p
9luß unb grontmen ber Einmoßnerfd)aft, jurücfpweifen.

23ir etfuhen baßer nod)ma(?, un? in obigem ©inn p unter»
ftüßen, benn nur auf biefe SBeife merben mir im galle fein, ben

gorberungen biefer mutwilligen ©treifer unb SBüßlßuber einen
®amm p feßen, ber ftatf genug fein coirb, baß hoffentlich Dlntje
unb grieöen mieber Einfeßr ßaiten (ann in nnfer tiebe? gürid).

gfeaçjen.
NB. Unter diese Rubrik werden technische Auskunftsbegehren, Nachfragen

nach Bezugsquellen etc. gratis aufgenommen; für Aufnahme von Fragen, die
eigentlich in den Inseratenteil gehören (Verkaufs- und Kaufsgesuche etc.) wolle
man 50 Cts. in Briefmarken einsenden.

857. SBer ßat eine gute eiferne Stanbfäge, berfeßen mit graife,
pm IRnten, galten, iBoßren unb ©temmen mit §anbbetrieb ober
SBafferfraft p uerfaufen

858. SBer würbe ein fpatent auf einen einfachen, guten
geitnng?ßatter an? Dernictettem ®raßt übernehmen?

859. SBer Dermietet fßetroimotoren
860. Ser (ann fofort eine Sagenlabung rottannener S3retter

oon 10 mm Stätfe liefern, abgefantet ober andj nießt? Erbitten
Offerte mit $rei?anga6e.

861. SBer liefert gournierböefe ober gournierfeßneibemafeßinen
pm ©dpetben bon ißappelßoiäfournieren Don 3 unb 4 mm ©tärfe
unb bi? jit einer Sänge oon 95 cm, ebentuett roer liefert berartige
gourntere un.b wie teuer?

86Ü. Ser ift Sieferani Don ®raßtfeilen für Kraftübertragung?
®er Dtabftanb ift ca. 40 m Don etnanber, mobureß ba? laufenbe
©eil ca. 80 m fein müßte. Sie bid müßte ba? ©eil feilt unb roie
teuer ber (aufenbe ÏReter?

863. Ser liefert abgebreßte eiferne Senbelbäutne mit Stell»
ringen unb SRetallager bap, aucß für 6 Diotlenfcßeiben famt Keil?
®er Senbelbaum müßte 4 m lang unb 47 mm bid fein?

864. Ser liefert Seberriemen Don 7 cm SSreite unb wie
teuer ber (aufenbe SReter?

865. ©ibt e? eine teießte ©atterfäge, fogenannter franpftf^er
©ang, ber mit 4 ipferbeftärfen tSRotorbetrieb) fießer betrieben merben
(ann? Ser liefert foleße ©änge

866. Ser liefert ©eßladenrootte unb p roetdjem greife?
867. Ser ift Sieferant uon gebreßten, polierten ®ifcßfiißen?
868. Ser Safferleitnngen mit ßßbraulifeßem Sibber erftettt.
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vom 15. Oktober bis 1. März aus 8 Stunden täglich. Die-
selbe beginnt in der Sommerperiode um halb 7 Uhr morgens
und dauert bis 12 Uhr mittags, wovon eine halbstündige
Frühstückspause abfällt; anderthalb Stunden Mittagspause
und abends halb 6 Uhr Schluß der Arbeitszeit. In den

Wintermonaten dauert die Arbeitszeit von halb 8 Uhr bis
abends halb 5 Uhr mit einstündiger Mittagszeit. Alle
Gipserarbeit wird ausschließlich in Taglohn ausgeführt. Der
Lohn wird mit 7V Rp. per Stunde berechnet; als Minimal-
lohn für weniger geübte Ghpser sind 55 Rp. per Stunde
festgesetzt. Für Arbeiten außerhalb Groß-Zürichs ist ein

Lohnzuschlag von Fr. 2. 50 per Tag zu bezahlen. Ueber-

zeit- und Sonntagsarbeit ist nur in außerordentlichen Fällen
zulässig und muß mit doppeltem Lohn bezahlt werden. Die
Lohnauszahlung hat jeden Samstag zu erfolgen vor Schluß
der Arbeitszeit. Es soll achttägige Kündigungsfrist gelten.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, eine Tageslöhnung als Décompté
zurückzubehalten. Arbeitgeber wie Arbeiter sind gehalten, für
die Arbeitsvermittlung die für den Platz Zürich angestrebte
Arbeitsbörse zu benützen.

Für die streikenden Maler bewilligte die Versammlung
einen Beitrag von 5V Fr., und ferner beschloß dieselbe, daß
die Verhandlungen mit den Arbeitgebern sofort angestrebt
werden sollen.

Die Maler- und Gipsermeister der Stadt Bern haben

Montag abends die erneuten Forderungen der Gehülfen ein-

stimmig abgelehnt. Ein partieller Streik ist nun auch in
Bern wahrscheinlich.

Die Sattler- und Tapezierergesellen in Zürich be-

schlössen, die Einführung des zehnstündigen Arbeitstages und
einen Minimallohn von 10 Cts. per Stunde zu verlangen.

Falls die Arbeitgeber nicht auf die von den Sattlern
und Tapezierern am 12. ds. aufgestellten Forderungen ein-

treten, so wird auch für diese Branche der Streik unver-
weidlich sein.

Zürcher Malerstreik.
(Abschrift der Antwort des Malermeister-Vereins Zürich an das

Bundeskomitee des schweizerischen Gewerkschaftsbnndes.)

Zürich, den 13. März 1894.

Bezugnehmend auf die Ihnen verflossenen Samstag erteilte
Antwort begründen wir hiemit unsere ablehnende Haltung gegen
Punkt 1 und 2 der Forderungen der Gehülfen folgendermaßen!

Bei der gegenwärtigen zehnstündigen Arbeitszeit wird thatsächlich
von der großen Mehrzahl der Gehülfen nur 9 volle Stunden ge-
arbeitet. Znüni, Vesper, zu spätes Erscheinen auf der Arbeit und
Versäumnisse während der Arbeitszeit machen täglich pro Mann
1 Stunde nicht geleisteter, jedoch bezatilier Arbeit aus. Bei 9 Stunden
hätten wir bestimmt zu erwarten, daß nur noch 8 Stunden gearbeitet
und 9 bezahlt werden. Wir haben daher gar keinen Grund, die
wirklich jetzt schon existierende volle Neunstundenarbeitszeit noch
mehr zu reduzieren und können auch nicht einsehen, daß der Arbeits-
losigkeit durch Verkürzung der Arbeitszeit Schranken gesetzt werden.

Um die Arbeiten in einer gewissen Zeit vollenden zu können,
müssen allerdings bei verkürzter Arbeitszeit zeitweise mehr Leute
beschäftigt werden auf hiesigem Platze. Die unausbleibliche Folge
davon wäre, da unser Beruf ein Saison-Geschäft ist, daß bei Ab-
nähme der Arbeit, wie es in der Natur dieses Berufes überhaupt
liegt, eben auch eine größere Anzahl Entlassungen folgen würden.

Wie ist denn hiemit der Arbeitslosigkeit gesteuert? rund gesagt,
gar nicht! Es wird die Zahl der Arbeitslosen nicht um einen
einzigen Mann vermindert.

Was Punkt 2, nämlich Mindestlohn von 50 Cts. pro Stunde
für Flachmaler und 5ö Cts. für Dekorations- und Holzmaler an-
belangt, so bemerken wir Ihnen, daß wir von dem Grundsatze aus-
gehen, daß es jeder Gehülfe durch Fleiß und Leistungsfähigkeit
in der Hand hat, sich einen hohen Lohn zu erwerben. Auf einen
Minimallohn treten wir daher niemals ein, denn die Gehülfen
anerkennen auch keine Minimalleistung ihrerseits. Fleißige und
fachkundige Gehülfen haben schon längst eine Bezahlung, welche die
jetzigen Forderungen des Fachvereins übersteigt und den entsprechenden
Leistungen völlig gleichkommt.

Kurz, jedem tüchtigen Gehülfen wird gerne ein hoher Lohn
ausbezahlt, weniger fleißige und weniger fachkundige sollen sich

selbst emporzuarbeiten suchen und einen höheren Lohn zu erreichen
trachten durch Arbeitsamkeit und Geschäftskenntnisse.

Die Löhne für Anstreicher und Flachmaler betrugen bis jetzt
4ö, 4ö, 47, 48 bis 50 Cts. pro Stunde, fiir Dekorationsmaler 50,
SS bis öS Cts.. für Holz- und Marmvrmaler 60 und 65 Cts.,
noch weit höher sind die Besoldungen für die auf Jabres-Engage-
ment angestellten Gehülfen. Wir ersuchen, diese Angaben berück-
sichtigen zu wollen.

Auf Punkt 3 brauchen wir nicht einzutreten, da dieser in seiner
ganzen Fassung vom Meisterverein angenommen werden konnte.

Wir bitten Sie, die vorliegenden Erklärungen beachten zu
wollen und zeichnen achtungsvoll zc.

— An die Einwohnerschaft der Stadt Zürich erläßt der Maler-
incistcr-Vercin folgende Erklärung und Bitte:

In einer kürzlich staltgefundenen Versammlung von Maler-
gehülfen soll, wie der „^.ages-Anzeiger" vom 10. März berichtet,
behauptet worden sein, die Arbeitsstunden der Gehülfen werden
vielerorts mit 38 Cts. per Stunde bezahlt, sodann wird im gleichen
Atemzuge dem Publiknm beigebracht, die Meister berechnen dafür
10 Fr. per Tag. Es ist das Eine wie das Andere ein Manöver,
um sich bei der Bevölkerung Sympathie zu erwerben, denn in Wirk-
lichkeit sind es nichts anders als total, entstellte Thatsachen.

Zweck dieser Zeilen ist, solche Unwahrheiten, kommen sie woher
sie wollen, zurückzuweisen.

Die Löhne für Anstreicher und Flachmaler betrugen bis jetzt
45 bis 50 Cts. per Stunde, für Dekorationsmaler 50 bis öS, für
Hol;- und Marmormaler 60 bis 65 Cts. Noch weit höher sind
die Besoldungen für die auf Jahresengagement angestellten Gehülfen.

Wie sich Jedermann aus dieser Belohnung ein Bild machen
kann, so ist es auch unsere feste Ueberzeugung, daß dieser Streik
ein mutwilliges, an den Haaren herbeigezogenes Mittel ist, um
die Unzufriedenheit in den andern Kreisen zu wecken und zu stacheln:
die heutige Bezahlung der Gehülfen entspricht deren Leistungen voll
und ganz.

Die unterzeichnete Kommission der Malermeisterversammlung
vom 12. ds. ersucht die tit. Behörden, die Herren Architekten und
Baumeister, sowie die löbl. Einwohnerschaft der Stadt Zürich, uns
in der Weise zu unterstützen, daß die Arbeiten auf das Allernot-
wendigste beschränkt und angefangene zurückgestellt werden möchten.
Auf diese Art und Weise wären wir in der Lage, diesen vom Zaun
gebrochenen Streik baldigst zu beenden. Der Malermeister-Verein
ist sich bewußt, daß, wenn er unterliegt, für unabsehbare Zeiten
die Meisterschaft der Stadt Zürich von diesem Thun und Treiben,
illustriert durch die Ausschreitungen der Streikenden am 12. März,
nicht verschont bleibt, sondern daß es sich von einem Handwerk zum
andern vererbt, wie eine ansteckende Krankheit. Wir rechnen eS

uns als heilige Pflicht an, die an uns gestellten Forderungen,
welche, wie es den Anschein hat, doch an die gesamte Meisterschaft
der Baugewerbe der Stadt Zürich gerichtet sind, mit Erfolg, zu
Nutz und Frommen der Einwohnerschaft, zurückzuweisen.

Wir ersuchen daher nochmals, uns in obigem Sinn zu unter-
stützen, denn nur auf diese Weise werden wir im Falle sein, den

Forderungen dieser mulwilligen Streiker und Wühlhuber einen
Damm zu setzen, der stark genug sein wird, daß hoffentlich Ruhe
und Frieden wieder Einkehr halten kann in unser liebes Zürich.

Magen.

857. Wer hat eine gute eiserne Bandsäge, versehen mit Fraise,
zum Nuten, Falzen, Bohren und Stemmen mit Handbetrieb oder
Wasserkraft zu verkaufen?

858. Wer würde ein Patent auf einen einfachen, guten
Zeitungshalter aus vernickeltem Draht übernehmen?

856. Wer vermietet Petrolmotoren?
866. Wer kann sofort eine Wagenladung rottannener Bretter

von 10 in in Stärke liesern, abgekantet oder auch nicht? Erbitten
Offerte mit Preisangabe.

861. Wer liefert Fournierböcke oder Fournierschneidemaschinen
zum Schneiden von Pappelholzfournieren von 3 und 4 rnrn Stärke
und bis zu einer Länge von 95 arn, eventuell wer liefert derartige
Fourniere und wie teuer?

86Ä. Wer ist Lieferant von Drahtseilen für Kraftübertragung?
Der Radstand ist ca. 40 in von einander, wodurch das laufende
Seil ca. 80 in sein müßte. Wie dick müßte das Seil sein und wie
teuer der laufende Meter?

863. Wer liefert abgedrehte eiserne Wendelbäume mit Stell-
ringen und Metallager dazu, auch für 6 Rollenscheiben samt Keil?
Der Wendelbaum müßte 4 in lang und 47 inin dick sein?

86-t. Wer liefert Lederriemen von 7 cin Breite und wie
teuer der laufende Meter?

865. Gibt es eine leichte Gattersäge, sogenannter französischer
Gang, der mit 4 Pferdestärken (Motorbetrieb) sicher betrieben werden
kann? Wer liefert solche Gänge?

866. Wer liefert Schlackenwolle und zu welchem Preise?
867. Wer ist Lieferant von gedrehten, polierten Tischfnßen?
868. Wer Wasserleitungen mit hydraulischem Widder erstellt.


	Verbandswesen

